
Welche Unterlagen werden in Rödental zur Eheschließung benötigt? 
 
 
In der Regel genügen folgende Unterlagen, wenn Sie beide noch nicht verheiratet waren bzw. noch 
keine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet hatten und volljährig und Deutsche ohne 
Auslandsbezug sind: 
 

 Neuer beglaubigter Ausdruck/neu beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister (nicht älter 
als 6 Monate), erhältlich beim Standesamt des Geburtsortes. 

 Wenn ein Eheschließender keinen Wohnsitz in Rödental hat: Meldebescheinigung, ausgestellt 
zum Zwecke der Eheschließung mit Angabe des Familienstandes, der Staatsangehörigkeit 
und der Wohnung, erhältlich bei der Einwohnermeldestelle des Hauptwohnsitzes. 

 Geburtsurkunde gemeinsamer Kinder. In die jeweilige Urkunde, die Sie beim 
Geburtsstandesamt erhalten, müssen Sie beide als Eltern eingetragen sein. 

 Gültiger Reisepass oder Personalausweis. 
 
 
Wenn Sie bereits verheiratet waren oder schon eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet 
hatten, benötigen Sie zusätzlich Folgendes: 
 

 Ein urkundlicher Nachweis über die Auflösung der letzten Ehe/die Aufhebung der letzten 
eingetragenen Lebenspartnerschaft. Das ist in der Regel eine neue beglaubigte 
Abschrift/Ausdruck aus dem Eheregister der letzten Ehe, erhältlich beim 
Eheschließungsstandesamt. In das beim zuständigen Standesamt geführte Eheregister wird 
Scheidung bzw. Tod eines Ehegatten von Amts wegen eingetragen. 
 
Alternativ: Eheurkunde der vorausgegangenen Ehe im Original und Scheidungsurteil mit 
Rechtskraftvermerk im Original bzw. bei verwitweten Eheschließenden die Sterbeurkunde 
 
Bei aufgehobenen Lebenspartnerschaften ist dies in der Regel das rechtskräftige 
Aufhebungsurteil bzw. die Sterbeurkunde des/der früheren Lebenspartners/Lebenspartnerin. 
Für nach 2009 geschlossene Lebenspartnerschaften gibt es bei den Standesämter ebenfalls 
Register, aus denen Abschriften erteilt werden. 

 
 
In allen anderen Fällen, wenn Sie oder Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin 

- eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, 

- nicht im Bundesgebiet geboren oder adoptiert sind, 

- Ihre letzte Ehe/Lebenspartnerschaft im Ausland geschlossen haben, 

- gemeinsame Kinder im Ausland geboren sind, 
sollte zumindest einer der beiden Partner zur Auskunft persönlich bei uns vorsprechen. Sie erhalten 
dann eine umfassende Beratung, welche Unterlagen für Sie erforderlich sind und wie Sie diese 
beschaffen können. Wenn Sie verhindert sind, kann die Auskunft auch durch eine mit Ihren 
persönlichen Verhältnissen gut vertraute Person (beispielsweise Eltern oder Geschwister) eingeholt 
werden. 


